
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner und
der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/24344 –

Von den obersten Bundesbehörden und denen nachgeordneten Behörden seit 
dem 1. Juni 2018 in Auftrag gegebene Studien und Gutachten

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit der Kleinen Anfrage „Von den obersten Bundesbehörden und denen nach-
geordneten Behörden in Auftrag gegebenen Studien und Gutachten“ (Bundes-
tagsdrucksache 19/1191) wurde eine Vielzahl an Details zu den von der 
Bundesregierung in dem Zeitraum von 2010 bis 2017 in Auftrag gegebenen 
Studien und Gutachten erfragt. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen die bereits 
vorliegenden Daten auf einen aktuellen Stand gebracht werden.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Zur Erhebung der für die Beantwortung der Fragen erforderlichen Angaben war 
eine Ressortabfrage durchzuführen. Dabei wurde derselbe Maßstab wie auch 
für die Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/1191 zu-
grunde gelegt.
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Rahmen der oben ge-
nannten Ressortabfrage erklärt, keine Angaben machen zu können. Die Beant-
wortung dieser außerordentlich umfassenden Anfrage würde im BMG und sei-
nem Geschäftsbereich ein derart großes Ausmaß annehmen, dass es nicht mehr 
möglich wäre, die originären Aufgaben weiterhin zu erfüllen. Die derzeit weiter 
andauernden, erheblichen Mehrbelastungen des BMG und seines Geschäftsbe-
reiches im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie lassen 
es nicht zu, Informationen in dem in der Anfrage abgebildeten Umfang zusam-
menzustellen und zu verarbeiten.
Durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
konnte in der für eine parlamentarische Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit 
und auch während der Fristverlängerung kein Beitrag zugeliefert werden. Das 
BMVI wird diesen nachliefern. Auf die mit Schreiben des BMVI am 30. De-
zember 2020 zugeleitete Anlage zu den Fragen 1 bis 5 wird verwiesen. Von ei-
ner Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdruck-
sache 19/24979 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Insgesamt können die in der Antwort wiedergegebenen Angaben trotz größt-
möglicher Sorgfalt aufgrund der Kürze der für die Beantwortung von parlamen-
tarischen Anfragen vorgegebenen Zeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-
heben.

1. Wie hat sich die Anzahl der von den obersten Bundesbehörden und denen 
nachgeordneten Behörden insgesamt in Auftrag gegebenen Studien und 
Gutachten seit dem 1. Juni 2018 bis zum 30. Juni 2020 entwickelt, und 
wie verteilen sich diese auf die jeweiligen Behörden (bitte nach Jahres-
scheiben auflisten)?

2. Wie haben sich die Ausgaben der obersten Bundesbehörden und denen 
nachgeordneten Behörden für Studien und Gutachten seit dem 1. Juni 
2018 bis zum 30. Juni 2020 insgesamt verändert, und wie verteilen sich 
diese auf die jeweiligen Behörden (bitte nach Jahresscheiben auflisten)?

Die erbetenen offenen Angaben werden für die Fragen 1 und 2 zusammenge-
fasst als Tabelle in Anlage 1 dargestellt.1

Für den Bereich des Bundesnachrichtendienstes (BND) kann die Beantwortung 
der Fragen 1 und 2 aus Gründen des Staatswohls nicht in offener Form erfol-
gen. Die im vorliegenden Fall erbetenen Auskünfte zur konkreten Verwendung 
von Haushaltsmitteln betreffen wesentliche Strukturelemente des BND. Aus ih-
rem Bekanntwerden könnten sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure 
Rückschlüsse sowohl auf die Spannbreite von Fähigkeiten des BND wie auch 
seine Ressourcensteuerung im Verlauf der Zeit ziehen. Zudem können durch 
die Darstellung entlang einer Zeitachse auch Trends verdeutlicht werden. Ein 
solches Bekanntwerden beeinträchtigt die Aufgabenerfüllung des BND, was 
wiederum für die Sicherheit und die Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land nachteilig ist.
Diese Informationen werden daher als Verschlusssache gemäß der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum materiellen und 
organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA) mit 
dem VS-Grad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft (Anlage 1a2).

3. Welche Studien und Gutachten wurden seit dem 1. Juni 2018 bis zum 
30. Juni 2020 durch jeweils welche obersten Bundesbehörden und denen 
nachgeordneten Behörden in Auftrag gegeben (bitte einzeln und nach Jah-
resscheiben auflisten)?

Die offenen Angaben zu den Fragen 3 und 5 werden als Tabelle in Anlage 2 
dargestellt.1

Der BND ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die 
Beantwortung der Fragen 3 bis 5 nicht in offener Form erfolgen kann. Die erbe-
tenen Auskünfte zu Arbeitsmethoden, Vorgehensweisen und Kooperationspart-
nern des BND sind im Hinblick auf die künftige Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags aus § 1 Absatz 2 BND-Gesetz (BNDG) besonders schutzwürdig. Eine 
Veröffentlichung von Einzelheiten solche Fähigkeiten betreffend bzw. ein Ver-
trauensverlust von Kooperationspartnern würde zu einer wesentlichen Schwä-
chung der dem BND zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Informations-
gewinnung führen. Dies hätte für die Auftragserfüllung des BND erhebliche 

1 Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/24979 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.

2 Das Bundesministerium der Finanzen hat die Anlage als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist 
im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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Nachteile zur Folge, da die Antworten Informationen enthalten, welche im Zu-
sammenhang mit der Arbeitsweise, Methodik und Kooperationspartnern des 
BND und hierbei insbesondere seinen Aufklärungsaktivitäten, Analysemetho-
den im Bereich Technik und seiner diesbezüglichen Ressourcensteuerung bei 
„Insourcing Knowledge“ stehen. Die Funktionsfähigkeit der Nachrichtendiens-
te dient jedoch als Grundlage für die gesetzliche Auftragserfüllung letztlich der 
Aufrechterhaltung der Effektivität nachrichtendienstlicher Informationsbe-
schaffung durch den Einsatz spezifischer Fähigkeiten wie auch der Eigensiche-
rung und damit dem Staatswohl. Aus den genannten Gründen kann eine Beant-
wortung in offener Form für die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbehörde und 
mithin für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland schädlich sein. Des-
halb sind die entsprechenden Informationen als Verschlusssache gemäß der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz 
von Verschlusssachen (VS-Anweisung) mit dem VS-Grad „VS – Vertraulich“ 
eingestuft.3

Gegenstand der Fragen sind zum anderen auch solche Informationen, die in be-
sonders hohem Maße das Staatswohl berühren und daher selbst in eingestufter 
Form nicht Eingang in die Beantwortung finden können. Der BND ist nach 
sorgfältiger Abwägung der widerstreitenden Interessen zu der Auffassung ge-
langt, dass eine weitergehende Beantwortung der Fragen 3 bis 5 auch in einge-
stufter Form nicht erfolgen kann. Das verfassungsrechtlich verbürgte Frage- 
und Informationsrecht des Deutschen Bundestages gegenüber der Bundesregie-
rung wird durch gleichfalls Verfassungsrang genießende schutzwürdige Interes-
sen wie das Staatswohl begrenzt. Die oben genannten Fragen beziehen sich 
auch auf die Offenlegung von operativen Sachverhalten, die Kooperation mit 
privatwirtschaftlichen Auftragnehmern und ausländischen Nachrichtendiensten 
und im Ergebnis auf bestimmte nachrichtendienstliche Arbeitsmethoden und 
spezifische Vorgehensweisen. Arbeitsmethoden und Vorgehensweisen des BND 
sind allerdings im Hinblick auf die künftige Erfüllung des gesetzlichen Auf-
trags aus § 1 Absatz 2 BNDG besonders schutzwürdig. Eine Offenlegung der 
angefragten Informationen birgt die Gefahr, dass Einzelheiten zur konkreten 
Methodik und im hohen Maße schutzwürdigen spezifischen Fähigkeiten des 
BND bekannt würden. Etwaige Informationen über die Untersuchungsgegen-
stände lassen Rückschlüsse auf sensitive Aufklärungsbestrebungen und 
-Schwerpunkte und somit auf spezifische Fähigkeiten und Methodik zu und er-
geben in ihrer Gesamtheit ein detailreiches Bild über das Auftragsprofil des 
BND. Zudem würden die geforderten Informationen in Teilen die themenbezo-
gene konkrete Praxis der Informationsgewinnung des Dienstes in hochsensib-
len Aufklärungsbereichen offenbaren.
Aussagen über die Auftragnehmer oder Kooperationspartner bergen die Gefahr, 
dass durch ein mögliches Bekanntwerden öffentlicher oder privater Auftrag-
nehmer deren Persönlichkeitsrecht verletzt, aber auch deren Reputation natio-
nal und/oder international Schaden nimmt. Dort wo Verschwiegenheitsver-
pflichtungen bestehen, würde bei Auskunft seitens des BND gegen diese Ver-
einbarung verstoßen und bei Bekanntwerden der Dienst einen großen Vertrau-
ensverlust bei aktuellen oder potentiellen Kooperationspartnern erleiden. Dort 
wo ausländische Nachrichtendienste an den Untersuchungen beteiligt sind, be-
steht bei Bekanntwerden der Kooperation nicht nur die Gefahr der Bloßstellung 
des ausländischen Partners, sondern auch die Gefahr einer möglichen massiven 
Schädigung der Beziehungen zu diesem Dienst. Die Zusammenarbeit mit Ko-
operationspartnern ist daher besonders schutzbedürftig.

3 Das Bundesministerium der Finanzen hat die Antwort als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung einge-
sehen werden.
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Würden in der Konsequenz eines Vertrauensverlustes Informationen von ko-
operierenden Stellen entfallen oder wesentlich zurückgehen, entstünden signifi-
kante Informationslücken mit negativen Folgewirkungen für die Genauigkeit 
der Abbildung der Sicherheitslage für die Bundesrepublik Deutschland sowie 
im Hinblick auf den Schutz deutscher Interessen im Ausland. Darüber hinaus 
würden der Sinn und Zweck dieser Kooperationsvereinbarungen durch eine Of-
fenlegung insoweit gefährdet, dass zu befürchten stünde, dass sich die Partner 
ggf. nicht mehr an diese gebunden fühlen oder aber negative Folgen für die Be-
ziehung zu anderen Partnern, mit denen ein solches Abkommen nicht besteht, 
zu befürchten sind.
Eine VS-Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informationen in der 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages würde der Schutzbedürftigkeit 
im Hinblick auf die Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des BND nicht aus-
reichend Rechnung tragen. Die angefragten Inhalte beschreiben Einzelheiten 
von Kooperationen des BND in einem so bedeutenden Maß, dass eine Bekannt-
gabe auch gegenüber einem begrenzten Kreis von Empfängern ihrem Schutzbe-
dürfnis nicht Rechnung tragen kann. Dies gilt insbesondere, da aus der Beant-
wortung der Einzelfragen 3 bis 5 nicht nur Rückschlüsse auf sensitive Aufklä-
rungsbestrebungen und -Schwerpunkte sowie die Kooperationspartner ermög-
licht werden, sondern auch die konkreten Zuordnungen erfolgen können. Bei 
einem Bekanntwerden der schutzbedürftigen Information wäre kein Ersatz 
durch andere Instrumente der Informationsgewinnung möglich.
Aus dem Vorgesagten ergibt sich, dass die insoweit erbetenen Informationen 
derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, dass das Staats-
wohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht wesentlich über-
wiegt. Insoweit muss vorliegend ausnahmsweise das Fragerecht der Abgeord-
neten gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesregierung zurückste-
hen.
Ein Teil der Angaben des Auswärtigen Amts ist auf dessen Wunsch als Ver-
schlusssache mit dem VS-Grad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft 
und in Anlage 2a* dargestellt. Die öffentliche Nennung der Titel dieser Studien 
ließe Rückschlüsse auf Themen und Schwerpunkte der Regierungsarbeit und 
mithin auf nicht zur Veröffentlichung bestimmte Aspekte bilateraler Beziehun-
gen und regionalpolitischer Vorhaben zu. Sie könnte somit nachteilig für die In-
teressen der Bundesrepublik Deutschland sein. Die Anlage 2 a wird daher ge-
mäß § 2 Absatz 2 Nr. 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiel-
len Geheimschutz vom 10. August 2018 (Verschlusssachenanweisung – VSA) 
als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft.
Darüber hinaus befassen sich einzelne, nicht veröffentlichte Studien mit inter-
nen Prozessen und Themen, zu denen der Entscheidungsfindungsprozess je-
weils noch nicht abgeschlossen ist. Die Nennung der Titel dieser Studien würde 
den Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich der Bundesregierung preisge-
ben. Sie fallen damit in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, der 
nicht dem parlamentarischen Auskunftsanspruch unterliegt.

4. An welche Mittelempfänger wurden seit dem 1. Juni 2018 bis zum 30. Ju-
ni 2020 Aufträge für die Erstellung von Gutachten und Studien vergeben
(bitte nach Jahresscheiben, Mittelempfänger und Höhe der ausgereichten
Mittel auflisten)?

Die Angaben zu Frage 4 werden als Tabelle in Anlage 3 dargestellt.

* Das Bundesministerium der Finanzen hat die Anlage als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Anlage ist 
im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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Mit der Bitte um Nennung der Namen der Mittelempfänger und der Höhe der 
jeweils ausgereichten Mittel üben die Fragesteller ihr Frage- und Informations-
recht aus, welches Verfassungsrang genießt. Diesem Informationsanspruch ste-
hen Grundrechte Dritter gegenüber, hier mit Blick auf die Namensnennung das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sowie mit Blick auf die Nen-
nung der Höhe der Mittel das durch Artikel 12 des Grundgesetzes geschützte 
Recht auf Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Widerspricht der Auftragneh-
mer bzw. Gutachter der Nennung seines Namens und der Höhe der ausgereich-
ten Mittel und sind diese bislang auch nicht öffentlich bekannt, würde eine 
Übermittlung der entsprechenden Informationen in die vorbezeichneten Grund-
rechte eingreifen. Ein solcher Grundrechtseingriff ist nur dann zulässig, wenn 
er in überwiegendem Allgemeininteresse erfolgt und mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. Hierzu sind das parlamentarische Informati-
onsinteresse und das grundrechtlich geschützte Geheimhaltungsinteresse der 
Dritten gegeneinander abzuwägen und im Wege der praktischen Konkordanz in 
Ausgleich zu bringen. Im Rahmen dieser Abwägung ist unter Beachtung aller 
Umstände des Einzelfalls insbesondere zu prüfen, ob eine eingestufte Übermitt-
lung der Informationen an die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages 
in Betracht kommt, die Antwort also nicht veröffentlicht, sondern ausschließ-
lich dem entsprechend ermächtigten Personenkreis zugänglich gemacht wird.
Die für individualisierte Leistungen anfallenden und abgerechneten Vertrags-
entgelte zählen zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen i. S. d. § 203 Ab-
satz 2 Nummer 1 des Strafgesetzbuchs (StGB). Die betreffenden Informationen 
sind nur einem sehr eingeschränkten Personenkreis bekannt und werden auch 
nach dem Willen der innerhalb eines Unternehmens Informierten nicht publi-
ziert. Diese Vertragsentgelte dokumentieren den Umfang der mit bestimmten 
Vertragspartnern in bestimmten Geschäftsfeldern in einem erkennbaren Zeit-
raum erzielten Umsätze und beruhen im Gesamtergebnis wie im Detail auf den 
ebenfalls vertraulichen einzelvertraglichen Vereinbarungen. Für diejenigen, die 
über Kenntnisse der Branchenüblichkeiten verfügen, lassen sie ferner Rück-
schlüsse auf den Umfang der abgerechneten Leistungen zu. Der Gesetzgeber 
selbst hat die unbefugte Offenbarung eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
ses mit der oben angegebenen Norm für Amtsträger unter Strafe gestellt. 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse unterliegen zudem dem Schutz von Arti-
kel 12 Absatz 1 Grundgesetz. Eine Abwägung mit dem Informationsinteresse 
des Parlaments führt deshalb für diese Fälle aus Sicht der Bundesregierung da-
zu, dass eine offene Benennung der Auftragswerte nicht möglich ist, da im Zu-
sammenhang mit bereits erfolgten anderen offenen Meldungen Rückschlüsse 
auf die jeweiligen Auftragnehmer möglich sind oder aber von den jeweiligen 
Auftragnehmern keine ausdrückliche Einwilligung zur offenen Meldung vor-
liegt.
Im Ergebnis dieser Abwägung ist daher die Antwort zu Frage 4 als Verschluss-
sache mit dem VS-Grad „VS – Vertraulich“ eingestuft und wird als Anlage 3 an 
die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages übermittelt.3

3 Das Bundesministerium der Finanzen hat die Antwort als „VS – Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Ge-
heimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung einge-
sehen werden.
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5. Welche von den seit dem 1. Juni 2018 bis zum 30. Juni 2020 in Auftrag
gegebenen Studien und Gutachten wurden veröffentlicht, und welche nicht
(bitte einzeln und nach Jahresscheiben auflisten)?

Welche Gründe gibt es für die Nichtveröffentlichung von Gutachten und
Studien allgemein, und welche Gründe gab es für die Nichtveröffentli-
chung von Gutachten und Studien im Einzelnen (bitte einzeln auflisten)?

Die erbetenen einzelfallbezogenen Angaben werden als Tabelle in Anlage 2 mit 
den Angaben zu Frage 3 beantwortet.
Generell ist anzumerken, dass von einer Veröffentlichung in Fällen abgesehen 
wird, in denen öffentliche oder private Interessen geschützt werden müssen. 
Dies gilt insbesondere im Falle der Verwendung nicht-öffentlicher Daten. Ins-
besondere Rechtsgutachten dienen der Klärung der regierungsinternen Position, 
um sich z. B. auf denkbare rechtliche Auseinandersetzungen vorzubereiten.
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